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Partnerschaftsvereinbarung «Schaffhauser Haus»

I. Vertragspartner

 zwischen

Artikel 1 Leistungserbringer (LE):
 

 Name, Vorname, Adresse, Ort

 und

Artikel 2 Trägerverein Werkraum Schaffhausen (TVWS):

 Werkraum Schaffhausen, Herrenacker, 8200 Schaffhausen

 wird folgender Vertrag abgeschlossen: 

II. Ausgangslage

Artikel 3 Präambel

  Dieser Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer 
(LE) und dem Trägerverein Werkraum Schaffhausen (TVWS) sowie den Um-
gang beider Vertragspartner mit Interessenten für ein «Schaffhauser Haus» 
sowie Bauherrschaften, die im Perimeter des Regionalen Naturparks Schaff-
hausen ein «Schaffhauser Haus» realisieren.

 III. Pflichten

Artikel 4 Pflichten Leistungserbringer (LE)

 1.  Der LE muss Mitglied im Trägerverein Werkraum Schaffhausen (TVWS) sein. 

 2.   Der LE bekennt sich zu den Prinzipien und Grundanforderungen eines 
«Schaffhauser Hauses» und den 9 Punkten wie im Buch «Schaffhauser Haus» 
beschrieben. Der LE verpflichtet sich, gemäss diesen Punkten zu handeln.
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 3. Der LE verpflichtet sich zusätzlich, dass ein «Schaffhauser Haus»:

  •  innovativ, nach heutigen Anforderungen und bestimmt vom Ort und der 
jeweiligen Nutzungsart funktionsbegründet, architektonisch hochstehend 
und hochwertig gestaltet wird;

  •  so weit wie möglich dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgt;

  •  ein grossmehrheitlicher Anteil regionaler Ressourcen, heimischer Materialien 
und örtlicher Handwerkskunst zum Einsatz kommt.

 4.  Der LE gewährt der Werkraumkommission des Trägervereins Werkraum 
Schaffhausen (WKTVWS) auf deren Gesuch hin Einblick in alle zur Beurtei-
lung eines «Schaffhauser Hauses» notwendigen Unterlagen und Nachweise.

Artikel 5 Pflichten Trägerverein Werkraum Schaffhausen (TVWS)

 Der TVWS verpflichtet sich im Gegenzug zu folgenden Leistungen:

 •  Einsatz einer Werkraumkommission gemäss Statuten;

 •  Errichtung und Führung einer Geschäftsstelle «Schaffhauser Haus»,  
angesiedelt beim Kantonalen Gewerbeverband Schaffhausen (KGV);

 •  Schaffung und Betrieb einer digitalen Plattform für Interessierte  
und Bauherrschaften von «Schaffhauser Häusern»;

 •  Vernetzung der LE –TVWS und WKTVWS untereinander; 

 •  Marketing für «Schaffhauser Häuser» im Perimeter des  
Regionalen Naturparks Schaffhausen;

 •  Beratung der LE, InteressentInnen und Bauherrschaften  
von «Schaffhauser Häusern»;

 •  Jurierung von «Schaffhauser Häusern» zur Sicherstellung  
architektonischer Qualität;

 •  Promotion von «Schaffhauser Häusern».

IV. Finanzielles

Artikel 6 Verrechnung von Dienstleistungen

  Die Dienstleistungen des TVWS können dem LE leistungsbezogen verrechnet 
werden. Die Verrechnung erfolgt monatlich. 

 Dienstleistungen nach Aufwand Fr. 110.–/h
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V. Schlussbestimmungen

Artikel 7 Vertragsdauer

  Der vorliegende Vertrag ist mit der gegenseitigen Unterzeichnung rechtsgültig. 
Er ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Zu seiner Änderung und Ergänzung 
bedarf es der Schriftlichkeit.

  Der Vertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten  
jeweils zum 30.06. und 31.12. gekündigt werden. Schadensersatz ist ausge-
schlossen. 

Artikel 8 Streiterledigung und anwendbares Recht
 
  Der vorliegende Vertrag untersteht schweizerischem Recht. Allfällige Streitig-

keiten aus diesem Vertrag werden von den ordentlichen Gerichten beurteilt. 

 Gerichtsstand ist Schaffhausen.

Artikel 9 Salvatorische Klausel
 
  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags nichtig oder unwirksam sein oder 

werden, so wird der übrige Teil dieses Vertrags davon nicht berührt. Im Falle 
der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer Bestimmung ist dies durch eine sol-
che wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen  
Bestimmung am nächsten kommt.

Schaffhausen, den    

Leistungserbringer    Trägerverein Werkraum Schaffhausen




